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Gebühren für Mehraufwendungen in der Lebensversicherung 
Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft 

 
(Stand 03/2021) 

 
 
Folgende Gebühren werden derzeit für vom Versicherungsnehmer veranlassten zusätzlichen 
Verwaltungsaufwand gemäß § 41 b VersVG grundsätzlich je Geschäftsfall verrechnet (Änderungen 
vorbehalten): 
 
Mehraufwand Gebühr Erläuterung 

Adressänderung kostenlos ohne Druck eines Polizzen-Nachtrags 

Antragskopie/Polizzenkopie  €  10,00 ohne Bedingungsdruck 

Bankeinzug, Lastschriftverfahren kostenlos  

Bankeinzug, Rückweiser seitens Bank lt Bank  

Berechnung Vertragsänderung €    5,00 zB Prämienreduktion 

Berechnung Vertragsumrechnungsanbot €  20,00  zB Tarifänderung 

Bestätigung über Prämienzahlungen kostenlos  

Finanzamtsbestätigung Duplikat €    5,00  

Wertnachricht Duplikat €    5,00  

Duplikatspolizze bzw. Verlusterklärung €  15,00 Neuausstellung inklusive Bedingungen 

Finanzamtsbestätigung  kostenlos Zusendung 1x jährlich (auf Anforderung) 

Wertnachricht (Gewinnbestätigung, 
   Depotwertinformation) 

kostenlos automatische Zusendung 1x jährlich 

Fondsänderung (switch/shift) €  10,00 2x jährlich kostenlos, ab 3. Änderung 

Komplettaufstellung der Vertragsdaten €  20,00  

Mahnung (mit gesetzlicher Nachfrist) € 5,20  

Mahnung (Zahlungserinnerung) €    3,00  

Namensänderung kostenlos ohne Druck eines Polizzen-Nachtrags 

Polizzen-Nachtrag kostenlos  

Sperrschein für Vinkulargläubiger  €  25,00 nicht im Zuge eines Neuantrags 

   (Abtretung, Verpfändung, u.ä.) €  15,00 Änderung, ab 2. Sperrschein 

Stilllegung (Aussetzung der Prämien- 
   zahlung) mit Risikobrücke 

€  20,00   

Teilrückkauf-Angebot €  20,00  

Vertragsumrechnung € 20,00 zB Tarifänderung 

Vertragswertebekanntgabe €  10,00  

Auskünfte an Notariate €  25,00 zB iZm Leistungen 

 
§ 41 b VersVG 
Der Versicherer darf neben der Prämie nur solche Gebühren verlangen, die der Abgeltung von 
Mehraufwendungen dienen, die durch das Verhalten des Versicherungsnehmers veranlasst worden sind; die 
Vereinbarung anderer Nebengebühren ist unwirksam. 

 


